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Weihnachten im Salzburger Land  
 
Besinnliche Reise AT0K2401 vom 20. – 27. Dezember 2010 
 
Weihnachten – das sind Lichter und Musik, schneeglitzernde Berge und verschneite Wälder, das 
sind Bilder und Lieder, Erinnerungen und Geschichten, das sind Tannenduft und Kerzenschein. 
Und das sind Menschen, deren Nähe uns wohl tut. Dies und noch mehr verspricht „Weihnachten 
im Salzburgerland“. Wir laden Sie ein, die Feiertage zusammen mit Gleichgesinnten im 
weltberühmten Kurort Badgastein im österreichischen Salzkammergut zu verbringen. Zwei 
Ganztages- und drei Halbtagesausflüge führen in die nähere und weitere Umgebung, einer davon 
in die Mozartstadt Salzburg. Neben der Möglichkeit zum Besuch der örtlichen Gottesdienste 
kommen selbstverständlich Entspannung, Geselligkeit und Besinnung nicht zu kurz. Unser 
Standquartier, das VCH-Hotel Helenenburg, bietet für unser Vorhaben optimale Voraussetzungen. 
In Aussichtslage, aber fußläufiger Entfernung zum Ortszentrum mit den weltberühmten 
Thermalquellen bietet es die Annehmlichkeiten eines Kurhotels und vor allem eine persönliche, 
gastliche Atmosphäre. Lassen Sie sich einladen, mit Biblische Reisen Weihnachten auf besondere 
Weise zu erleben! 
 

1. Tag: Montag,  20.12.2010 
Busfahrt von Stuttgart über Ulm und  München nach Badgastein im Salzburgerland: Hotelbezug  für 
sieben Nächte im Kurhotel Helenenburg. Gemütlicher Abend zum Kennenlernen und zur 
Programmvorstellung. 
 
2. Tag: Dienstag, 21.12.2010 
Im Gasteiner Tal: Am Vormittag spazieren wir durch den mondänen Kurort Badgastein und 
besuchen dabei auch die gotische Filialkirche St. Nikolaus. Anschließend geht es nach Bad 
Hofgastein, das viel von seinem alten Charakter bewahren konnte; vor allem der spätgotischen, 
barock ausgestatteten Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gilt unsere Aufmerksamkeit. Am Nachmittag: 
Freie Zeit für Spaziergänge oder zum Besuch der weltberühmten Thermalquellen, die schon von den 
Römern genutzt wurden. Am Abend „Alpenländische Weihnacht“: Geschichten, Gedichte und 
Musik. 
 
3. Tag: Mittwoch, 22.12.2010 
Ganztagsausflug nach Salzburg, wo natürlich der romantische Christkindlmarkt auf dem Dom- und 
dem Residenzplatz einen Besuch wert ist. Wir sehen aber auch eine Reihe ausgewählter Denkmäler 
dieser einzigartigen Stadt: den Dom zum hl. Rupert im Stil des italienischen Barock, die romanisch-
gotische Franziskanerkirche mit dem großartigen barocken Hochaltar des J. M. Fischer von Erlach, 
die ursprünglich romanische, später barockisierte Stiftskirche St. Peter mit dem stimmungsvollen 
Petersfriedhof und die Getreidegasse mit Mozarts Geburtshaus. Die Auffahrt zur Festung 
Hohensalzburg eröffnet einen Blick in die Geschichte und wunderschöne Aussichten. Am Abend 
„Wunschkonzert“: Die beliebtesten Advents- und Weihnachtslieder – nicht vom Band, sondern selbst 
gesungen. 
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4. Tag: Donnerstag, 23.12.2010 
Am Vormittag lernen wir den Gasteiner Advent kennen: Ein Gasteiner, der es wissen muss, erzählt 
über die Advents- und Weihnachtszeit in seiner Heimat. Dazu gibt es die traditionelle Adventjause 
„Kletzenbrot und Bauernkas“. Am Nachmittag geht es zu Fuß auf der Elisabethpromenade oder mit 
Bus ins nahe Böckstein. Besichtigung von „Alt Böckstein“ mit der kleinen, von Rokoko und Klassizis-
mus geprägten Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau vom guten Rat. Am Abend: Pongauer Buffet 
mit Zithermusik. 
 
5. Tag: Freitag, 24.12.2010 (Heiligabend) 
Am Vormittag Spaziergang auf der Kaiser-Wilhelm-Promenade oder mit Bus zum Hoteldorf Grüner 
Baum (Möglichkeit einer kleinen Stärkung ); von dort Möglichkeit einer Pferdeschlittenfahrt in die 
Prossau (fakultativ, Zusatzkosten ca. € 15,00 p.P). Die Unternehmung ist auch als Fußweg möglich 
(Gesamtgehzeit ca. 2 Stunden). Am Nachmittag freie Zeit, Weihnachtsfeier im Salon Elisabeth und 
Spiel der Gasteiner Weihnachtsbläser. Am Abend: Festmenü und festlicher Weihnachtsabend mit 
dem „Gloria“ von Antonio Vivaldi. Gelegenheit zum Besuch der Christmette in den Kirchen am Ort.  
 
6. Tag: Samstag, 25.12.2010 (Erster Weihnachtstag) 
Am Vormittag Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch. Anschließend: „Matinee“ mit dem Weih-
nachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Am Nachmittag freie Zeit. Möglichkeit zur Auffahrt 
(fakultativ, Zusatzkosten) nach Sportgastein mit Schneewanderung bis zur Genossenschaftsalm oder 
mit der Bergbahn auf den Stubnerkogel mit prachtvoller Aussicht über das Gasteiner Tal und die 
umliegende Bergwelt oder zum Besuch der Felsentherme. Am Abend Weihnachts-Galadiner. 
Anschließend „Weihnachten in Bildern und Klängen“: Weihnachtsbilder und  Weihnachtskonzerte 
der Barockzeit. 
 
7. Tag: Sonntag, 26.12.2010 (Zweiter Weihnachtstag) 
 

 
Unser zweiter Ganztagsausflug führt uns zu zwei 
Höhepunkten im Salzkammergut: In St. Wolfgang 
am Wolfgangsee bewundern wir vor allem ein 
Wunder werkgotischer Plastik und Tafelmalerei, den 
berühmten Altar des Michael Pacher (1471-1481). 
Auf der Rückfahrt machen wir evtl. noch einen kurzen 
Halt im mittelalterlichen Hallstatt, einzigartig durch 
seine einstmals weltabgeschiedene Lage zwischen 
Berghang und Bergsee. Am Abend 
Abschlussandacht und Abschiedsabend: Eindrücke, 
Erinnerungen, Verabredungen… und nochmal Musik 
und Geschichten. 

 

 
8. Tag: Montag, 27.12.2010  
Heimreise über München und Ulm nach Stuttgart. 
 
Programmänderungen aus technischen Gründen möglich! 
V:\Rs2010\Katalog\AT\AT0K2401_Weihnachstreise-Badgastein-Flyertext.doc/TM/27.05.2010 
 
Vorgesehenes Hotel 
 
Das Kur & Ferienhotel Helenenburg 3* (VCH) im Weltkurort Badgastein liegt in 
unvergleichlicher Lage über der Nebelgrenze  mit herrlichem Ausblick über das Gasteiner 
Tal. Eine wohltuende Mischung aus individuellem Service und traditioneller Gastlichkeit 

prägen das Haus des evangelischen Diakoniewerkes 
Gallneukirchen. Die Zimmer sind mit Bad/Du, WC, Sat-TV 
und Telefon ausgestattet. Salon mit Tageszeitungen, 
Teebar, Bibliothek; Sonnenterrasse, Fitnessraum, Sauna; 
Bäderabteilung mit Gasteiner Thermalwasser. (Änderungen 
vorbehalten; Kategorie nach offizieller, örtlicher Einteilung). 

http://www.vch.at/images/com_sobi2/gallery/10/10_image_2.jpg�


   
 

 

 

AT0K2401 Weihnachten im Salzburger Land 
Reisedatum 20.12. - 27.12.2010 
Im Reisepreis  
enthaltene Leistungen 

 Fahrt im modernen Fernreisebus ab/bis Stuttgart sowie weiteren 
Zu- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten in Ulm und München 

 Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad/Dusche und WC im 
Hotel der offiziellen örtlichen 3-Sterne-Kategorie 

 3 x Halbpension 
 4 x Vollpension incl. festlichem Weihnachtsessen 
 Fachlich qualifizierte Reiseleitung 
 Alle Eintrittsgelder 
 Trinkgeldpauschale 
 

Nicht im Reisepreis 
eingeschlossen sind 
 

 Ausgaben persönlicher Art 
 Getränke während der Mahlzeiten, zusätzliche Mahlzeiten 
 Zusatzkosten für fakultative Ausflugsmöglichkeiten 

  
Reisepreis  
(pro Person) 
 

€ 1.180,-    bei Unterbringung im Doppelzimmer 
€      84,-    Einzelzimmerzuschlag 
 

Mindestteilnehmerzahl 20 Personen 
Abfahrtszeiten und –orte 09.00 Uhr   Stuttgart 

10.30 Uhr   Ulm 
12.00 Uhr   München 

Information, Beratung, 
Anmeldung 

Frau Carmen Klein- Di Rosa 
Tel.: 0711 / 619 25 58 
Fax: 0711 / 619 25 858 
Email: carmen.klein@biblische-reisen.de 

Reiseveranstalter Biblische Reisen GmbH, Silberburgstr. 121,  
70176 Stuttgart 

 
Fordern Sie auch unsere Sonderprogramme für  unsere Reisen im Advent an: 
Advent im Heiligen Land vom 07.-14.12.2010  und Advent in Dresden  
vom 02.12.-07.12.2010. 
 







Biblische Reisen GmbH

Reisebedingungen
Sehr geehrte Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reise bedingungen durch.
Sie werden, so weit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen als Reiseteilnehmer/in
– nachstehend „Kunde“* genannt – und uns, der Biblische Reisen GmbH als Reise ver an stal -
ter – nachstehend „BiR“ ge nannt – im Falle Ihrer Buchung zustande kommenden Reisever -
tra ges. Diese Reisebedingungen ergänzen die Vorschriften über den Pauschalreisevertrag der
§§ 651a ff BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung für Reise ver an -
stal ter und füllen diese aus. 

1. Anmeldung, Reisebestätigung, Verpflichtungen der Buchungs  per son
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich auf dem vorgese-

henen Formular. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den Abschluss eines
Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und
aller ergänzenden Informationen für die be treffende Reise in der Buchungsgrundlage
(Prospekt, Katalog, Angebot) – soweit diese dem Kunden vorliegen – verbindlich an.

1.2. Der Kunde haftet gegenüber BiR für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die
Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Ver pflich tungen durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder
das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungs -
um fang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der
Kunde bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestätigung
ausgehändigt.

1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot vor, an das BiR für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt
auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zu stande, wenn der Kunde BiR ausdrücklich,
durch Bezahlung der Anzahlung, des Reisepreises oder den Reiseantritt die Annahme
erklärt.

2. Bezahlung
2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651k Abs.

4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus der im
Einzelfall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche nicht getroffen worden, beträgt die
Anzahlung 20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine anderweitigen
Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3 Wochen vor Reisebeginn zah-
lungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr
nach Ziffer 11.2. abgesagt werden kann.

2.3. Die Reiseunterlagen werden unverzüglich nach Eingang der Restzahlung übermittelt. 
2.4. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen die An zahlung oder die

Restzahlung nicht fristgemäß entsprechend den vorstehenden Bestimmungen oder etwa
im Einzelfall getroffenen Fällig keits ver ein ba rungen, so ist BiR, falls kein vertragliches
oder gesetzliches Zurückbe hal tungs recht des Kunden besteht, berechtigt, nach Mahnung
mit angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6. dieser Bedingungen zu belasten. 

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der

Buchungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige Reise ver mitt -

ler sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu
treffen, die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung von BiR hinaus-
gehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages
abändern.

3.3. Informationen in Orts- und Hotelprospekten und Internetausschreibungen sind für BiR
nicht verbindlich, es sei denn, sie wurden von BiR auf entsprechende Anfrage ausdrück-
lich schriftlich bestätigt.

4. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt unter nehmen
4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der „EU-Verordnung zur Unterrichtung von

Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens“ vor oder spä-
testens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüg-
lich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs -
leistungen.

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so
ist BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nen-
nen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, wel-
che Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird BiR den Kunden informieren.

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flug ge sellschaft,
wird BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich
ist, über den Wechsel informieren.

4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte „Black List“ Flugge sell schaften, denen die
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-
Seite von BiR abrufbar und in den Ge schäfts räumen von BiR einzusehen.

5. Preisanpassung
BiR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Er höhung der
Be förderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug -
hafen gebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel -
kurse entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beför der ungs kosten, ins-
besondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungs -
be trag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Be för der ungs mittel
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitz plätze des verein-
barten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den
Einzelplatz kann BiR vom Kunden verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reise preis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der
Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für BiR verteu-
ert hat.

5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor
Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für BiR nicht vor-
hersehbar waren. 

5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden unverzüg-
lich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam.
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
Reise zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den
Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

6. Umbuchungen, Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt, Um bu chung,
Ersatzteilnehmer

6.1. Für Umbuchungen (Änderungen von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs- bzw.
Ab fahrtsort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen bei Kreuzfahrten, Ver pfle -
gungs art), auf deren Durchführung nach Vertrags ab schluss seitens des Kunden kein
Rechts  anspruch besteht, wird, soweit BiR diese ermöglichen kann, von BiR bis 4 Wochen
vor Reisebeginn eine Kos ten pauschale von € 25,– pro Person erhoben. Um buch ungs -
wünsche, die später als 4 Wochen vor Reisebeginn bei BiR eingehen, können, sofern ihre
Er fül lung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des Kunden vom Reise vertrag zu den
Bedingungen gemäß Ziff. 6.4. und gleichzeitiger Neu an meldung durchgeführt werden.
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur gering fügige Kosten verursachen.

6.2. Bei Reisen, welche eine Flugbeförderung mit „Spar- und anderen Sonder ta ri fen“ bein-
halten, richtet sich die Umbuchungs- bzw. Stornierungsgebühr für jeden Fall der
Umbuchung oder Stornierung, die eine Veränderung hinsichtlich des Fluges betrifft, nach
den Bedingungen der jeweiligen Flugge sell schaft.

6.3. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maß geblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus
Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

6.4. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berück sich tigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher an der weitiger Verwendung der
Reiseleistung folgende pauschale Entschä di gung pro Person zu: 

a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienflügen, bei Bahn- und Busreisen so wie bei See-
und Flusskreuzfahrten im Vollcharter
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reise preises

b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigfluggesellschaften (z. B. Tuifly, Air
Berlin, Condor, Germanwings, Arkia, Israir, Eurocypria):
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reise preises

c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucher -
kontingent arbeitet 
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises
vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 70% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reise preises

6.5. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesent-
lich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entsprechend vorste-
hender Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der
tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 

6.6. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine konkret zu
berechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die
Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen. 

6.7. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden gemäß
§ 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt.

6.8. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten ver siche rung sowie
einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit
dringend empfohlen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sons-
tigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Kunden auf
anteilige Rückerstattung. BiR wird sich jedoch bei den Leistungsträgern um Erstattung
der ersparten Auf wendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder
behördliche Bestim mungen entgegenstehen. BiR bezahlt an den Kunden die ersparten
Aufwen dungen zurück, sobald und so weit sie von den einzelnen Leistungsträgern tat-
sächlich an BiR zurückerstattet worden sind.

8. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
8.1. BiR informiert im Reisekatalog bzw. in der Reiseausschreibung über die obigen Be -

stimmungen, die für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für
deutsche Staatsbürger erteilt, bei denen keine besonderen Verhältnisse gegeben sind. In
der Person des Kunden begründete persönliche Verhältnisse (z. B. Doppelstaats bür ger -
schaft, Staaten losig keit, frühere Eintragungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können
dabei nicht berücksichtigt werden, soweit sie BiR nicht ausdrücklich vom Kunden mit-
geteilt worden sind. 

8.2. BiR wird den Kunden vor Vertragsabschluss über etwaige Änderungen der in der Reise -
aus schreibung wiedergegebenen vorstehenden Vorschriften informieren. 

8.3. So weit BiR ihrer Hinweispflicht entsprechend den gesetzlichen Bestim mungen nach-
kommt, ist der Kunde zur Einhaltung der für die Reise geltenden Bestimmungen selbst
verpflichtet, es sei denn, dass sich BiR ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa,
Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu
Lasten des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine Falsch- oder Nichtinformation
von BiR bedingt sind. 



8.4. Wenn BiR im Einzelfall die Beschaffung übernommen hat, haftet BiR auch dann nicht
für die rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen Zugang solcher Unterlagen, es sei
denn, dass BiR die Verzögerung zu vertreten hat.

9. Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die

Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wurde
oder

b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

9.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge,
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus stel lun gen, Beförderungsleistungen von und
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reise -
ausschreibung und der Bu chungs  bestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermit-
telten Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch 

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Aus  gangsort
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbe för der ungen während der Reise und
die Unterbringung während der Reise beinhalten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-,
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich ge wor den ist.

10. Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden
10.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige durch den

Kunden ist bei Reisen mit BiR dahingehend konkretisiert, dass der Kunde verpflichtet ist,
auftretende Mängel unverzüglich der von BiR eingesetzten Reiseleitung oder der örtli-
chen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

10.2. Ist von BiR keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen
Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unver-
züglich Nachricht über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der
Kontakt mit BiR kann unter folgender Adresse aufgenommen werden: 
Biblische Reisen GmbH,
Silberburgstraße 121,
70176 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 19 25-0,
Telefax (0711) 6 19 25-811,
E-Mail: info@biblische-reisen.de 

10.3. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden obliegende
Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt.

10.4. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Ansprüche
namens BiR anzuerkennen.

10.5. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beför -
derungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das
Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflich-
tet. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes. 

10.6. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet BiR innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungs -
gründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht,
wenn Abhilfe unmöglich ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert wird, oder
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden
gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des
Reisevertrages durch den Kunden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung
nach den §§ 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung
wegen höherer Gewalt) bleibt hiervon unberührt.

10.7. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde
ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehe-
nen Rückreisedatum gegenüber BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann frist-
wahrend nur gegenüber BiR unter der vorstehend unter Ziff. 10.2. angegebenen
Anschrift erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

11. Rücktritt und Kündigung durch BiR
11.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde die

Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhaltig stört oder
wenn sich der Kunde in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt BiR, so behält sie den Anspruch auf
den Reisepreis; BiR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht
in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihr von den Leis -
tungsträgern gut gebrachten Beträge. Die von BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die
Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrücklich bevollmächtigt, die Interessen von
BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 

11.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender
Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch BiR muss
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für alle
Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder
einer allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein.

b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungs -
bestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu
verweisen.

c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteil nehmer -
zahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen

anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich
nach der Erklärung über die Absage der Reise durch BiR dieser gegenüber geltend zu
machen.

f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

12. Verjährung 
12.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht ver -
letzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beru-
hen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen. 

12.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
12.3. Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 12.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an

dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
12.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen über den Anspruch oder die

den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde
oder BiR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und BiR findet

ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
13.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen BiR im Ausland für die Haftung des Reise ver an -

stalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Um fang und Höhe von Ansprüchen des
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

13.3. Der Kunde kann BiR nur an deren Sitz verklagen. 
13.4. Für Klagen von BiR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für

Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz von BiR vereinbart. 

13.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-

ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und BiR anzuwenden
sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die
hier aufgeführten Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu den vorstehenden Reise be ding -

ungen von BiR, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen“
im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als ver-
antwortlichem Reise ver anstalter organisiert und über einen Gruppen ver antwortlichen
bzw. Auftraggeber für einen bestimmten Teilnehmerkreis gebucht und/oder abgewickelt
werden.

14.2. Besondere Haftung von BiR bei Reisen für geschlossene Gruppen:
14.2.1. BiR haftet bei Reisen für geschlossene Gruppen für die in der Buchungs bestätigung auf-

geführten Leistungen.
14.2.2. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder

ohne Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber, bzw. Grup pen verantwortlichen zu -
sätzlich zu den Leistungen von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den
Kunden zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere:

a) Vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen
zu und von dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort.

b) Nicht im Leistungsumfang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise
und am Reiseort, Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw. .

c) Von BiR auf Wunsch des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverant wort lichen vermit-
telte Reiseleiter.

14.2.3. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw.
Gruppenverantwortlichen oder des von BiR lediglich vermittelten Reiseleiters vor, wäh-
rend und nach der Reise, insbesondere nicht für mit BiR nicht abgestimmte 

a) Änderungen der vertraglichen Leistungen,
b) Weisungen an örtliche Führer,
c) Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern,
d) Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden.
14.3. Soweit für die Haftung von BiR gegenüber dem Kunden an den Reisepreis anzuknüpfen

ist, ist ausschließlich der zwischen dem Gruppenauftraggeber und BiR vereinbarte Reise -
preis maßgeblich, ohne Berücksichtigung von Zuschlägen jedweder Art, welche vom
Gruppen auftraggeber gegenüber dem Kunden erhoben werden.

14.4. Beanstandungen
14.4.1. Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von BiR lediglich vermittel-

te Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt, vor, während oder nach der
Reise Beanstandungen des Kunden namens BiR anzu erkennen.

14.4.2. Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von BiR lediglich vermittelte
Reiseleiter sind insbesondere nicht berechtigt, namens BiR gegenüber dem Kunden
irgendwelche Ansprüche auf Rückerstattung des Reise preises sowie auf Schadensersatz,
gleich aufgrund welchen Sach ver halts und aus welchem Rechtsgrund, anzuerkennen. 

14.4.3. Der Kunde hat die ihm gemäß Ziff. 10.1 obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von
Leistungsstörungen bei dem von BiR eingesetzten Reiseleiter bzw. örtlichen Führer vor-
zunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppen -
verantwortlichen ist nur dann ausreichend, wenn von BiR keine eigene Reiseleitung oder
örtliche Führung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.
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